
  

Vorverurteilung eines mutmaßlichen Mörders

Namensnennung und Fotoveröffentlichung jedoch
gerechtfertigt 

“Mörder gefasst: Er wollte gerade Drogen kaufen” lautet die Schlagzeile einer
Boulevardzeitung, die über die Festnahme eines wegen Mordes gesuchten Mannes
berichtet. Im Text wird ein Foto des Tatverdächtigen gezeigt. Er wird mit vollem
Namen genannt. Ein Leser beschwert sich beim Deutschen Presserat. Die Zeitung
äußere reine Spekulation als Tatsachenbehauptung. Es sei weder erwiesen, noch
überhaupt ermittelt, dass der Mann einen Mord begangen habe, noch stehe fest,
dass, er habe Drogen kaufen wollen. Die Rechtsabteilung des Verlages räumt ein,
dass die Wahl des Begriffes “Mörder” im Hinblick auf den Pressekodex nicht
angemessen war. Im Text selbst sei mit der Formulierung “mutmaßlicher Mörder”
zum Ausdruck gebracht, dass ein Tatverdacht bestehe. Vor diesem Hintergrund sei
die Schlagzeile mehr als Bewertung der Tat an sich und nicht als bewusste
Vorverurteilung des Tatverdächtigen zu verstehen. Namensnennung und
Bildveröffentlichung seien erfolgt, weil nach dem Mann offiziell gefahndet worden sei.
Zu diesem Zweck habe die Polizei der Presse das Foto zur Verfügung gestellt und
den Namen bekanntgegeben. Namensnennung und Fotoabdruck seien damit
zulässig. (1997)

Der Presserat sieht in der Schlagzeile einen eklatanten Verstoß gegen Ziffer 13 des
Pressekodex und missbilligt die Platzierung der Bezeichnung “Mörder” in der
Überschrift als eine präjudizierende Stellungnahme. Gegen die Veröffentlichung des
Namens und des Fotos hat er jedoch keine Bedenken. Name und Foto des
Verdächtigen waren der Redaktion von der Polizei zum Zwecke der Fahndung
überlassen worden und durften im vorliegenden Fall auch nach der Festnahme des
mutmaßlichen Täters veröffentlicht werden. (B 165/97)

(Siehe auch “Vorverurteilung einer Verwaltungsangestellten” B 109/98,
“Vorverurteilung eines Flüchtigen” B 107/98 und “Vorverurteilung eines
mutmaßlichen Raubmörders” B 62/98)
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